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Eingruppierung der Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter und Stationspflegerin​nen/Stationspfleger in Alten- und Pflegeheimen

Unser Schreiben vom 19.11.1991

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Diakonische Werk hat inzwischen sinngemäß mitgeteilt, daß es seinen Mitgliedseinrichtun​gen, soweit diese nicht zum Bereich der verfaßten Kirchen gehören, empfohlen habe, die Ein​gruppierung von Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleitern sowie von Stationspflegerin​nen/Stationspflegern in Alten- und Pflegeheimen nach den Tätigkeitsmerkmalen von Abschnitt A Anlage 1b BAT vorzunehmen, die für Stationsschwestern/Stationspflegern, Gruppenschwes​tern/Gruppenpflegern oder Leitenden Krankenschwestern/Leitenden Krankenpflegern vorgese​hen sind, im Blick darauf, daß alle übrigen diakonischen Einrichtungen und die Einrichtungen der Caritas entsprechend verfahren würden und ohne Übernahme dieser Regelung qualifizierte Sta​tionsleitungen und Pflegedienstleitungen kaum noch zu gewinnen sind.

Damit Gleichbehandlung für die in Betracht kommenden Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bei den kirchlichen und diakonischen Rechtsträgern im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Ba​den gegeben ist, sind wir damit einverstanden, daß auch die Kirchengemeinden, die Träger von Alten- und Pflegeheimen sind, entsprechend verfahren und die sich danach ergebenden Eingrup​pierungsänderungen „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und jederzeit widerruflich vorneh​men“.

Entsprechend Gl. Nr. 14.4.5 der Hinweise des Finanzministeriums Baden-Württemberg zum § 22, 23 BAT sollte durch schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag sichergestellt werden, daß sich die danach ergebende übertarifliche Eingruppierung nur widerruflich zugestanden wird und durch einseitige Willenserklärung des Arbeitgebers jederzeit widerrufen werden kann und damit für die einzelnen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Rechtsansprüche auf Zahlung der übertariflichen Vergü​tung für die Dauer des bestehenden Arbeitsverhältnisses nicht begründet werden. Es empfiehlt sich, von einer Höhergruppierung abzusehen und die sich danach ergebende Vergütungsdiffe​renz in Form einer übertariflichen Ausgleichszulage (sonderzuwendungswirksam und gesamtver​sorgungsfähig) zu zahlen.

Das Muster einer entsprechenden Nebenabrede ist beigefügt.

Für die Eingruppierung von Stationspflegerinnen kommt danach in Betracht:

1. Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 5 der Anlage 1 b Abschn. A (Krankenschwestern/Alten-pflegerinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als Stationsschwestern/Stationspflegerin-nen bestellt sind), aus der dann Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 21 nach 5-jähriger Bewährung als Stationspflegerin erfolgt.

2. Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 13 (Stationspflegerinnen, denen mindestens 5 Pflegeper​sonen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind), aus der dann Neueingruppie​rung in Vergütungsgruppe Kr VII Fallgruppe 14 nach 5-jähriger Bewährung.

3. Vergütungsgruppe Kr VII Fallgruppe 7 (Stationspflegerinnen, denen mindestens 12 Pflege-personen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind)/nach 5-jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Kr VIII Fallgruppe 10.

Für Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter:
Vergütungsgruppe Kr VII Fallgruppe 9 (Leitende Krankenschwestern/Altenpflegerinnen), aus der dann Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr VIII Fallgruppe 10 nach 5-jähriger Bewährung er​folgt.

Es wird davon ausgegangen, daß die Finanzierung der Mehrkosten, die dadurch entstehen, daß bei der Eingruppierung der Stationspflegerinnen/Stationspfleger und Pflegedienstleiterin​nen/Pflegedienstleiter nach der vom Diakonischen Werk empfohlenen Regelung verfahren wird, durch den Pflegesatz gesichert ist.

Von Ihrer Entscheidung in der Angelegenheit bitten wir uns zu gegebener Zeit zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Thielmann)

Anlage: 1

Zwischen

der Evangelischen Kirchengemeinde.......

vertreten durch den Kirchengemeinderat

und

Frau/Herrn.....

Stationspflegerin/Stationspfleger, Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter
des Alten- und Pflegeheimes...

wird folgende Nebenabrede zum Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1

Die Eingruppierung der Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen bestimmt sich nach Anlage 1 b Abschnitt B zum BAT (Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst).

Danach besteht vorliegend Anspruch auf Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr ... Fallgruppe ...

Entsprechend der Empfehlung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden an seine Mitgliedseinrichtungen erfolgt bis auf weiteres Vergütung nach der Vergütungs​gruppe, in die Stationsschwestern unter Berücksichtigung der Zahl der unterstellten Pflegeperso​nen und, soweit Einsatz als Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter folgt, Leitende Kranken​schwestern nach Anlage 1 b Abschn. A BAT eingruppiert sind. Im vorliegenden Fall hätte danach Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr... Fallgruppe ... Anlage 1 b Abschn. A BAT zu erfolgen.

Frau/Herr... erhält demzufolge ab ... in jederzeit widerruflicher Weise ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht eine übertarifliche, sonderzuwendungswirksame und gesamtversorgungsfähige Zulage in Höhe der Differenz zwischen der Vergütung der Vergütungsgruppe Kr ... und der Ver​gütungsgruppe Kr...

§ 2

Diese Vereinbarung wird ...-fach ausgefertigt; je eine Ausfertigung erhalten ...

................................................., den ......................................

Evangelischer Oberkirchenrat

U.........................................................                  ............................................................

(Mitarbeiterin/Mitarbeiter)

U.........................................................

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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